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Ich brauche mal dringend Hilfe.

Im KM-Schreiben steht:

Bisher waren immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen. Nach
den Weihnachtsferien gilt diese Ausnahme nur noch für Personen mit einer
Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“

Jetzt ist die neue CoronaVO Schule draußen. Dort steht in §3 erwartungsgemäß,
dass "ungeboosterte" ein Testangebot bekommen müssen. ABER:

In § 13 werden die Zutrittsbeschränkungen geregelt (daraus ergibt sich die Test
pflicht). Es darf keiner rein, der ... weder einen Testnachweis im Sinne von § 3
Absatz 2 noch einen Impf- oder Genesenen-Nachweis im Sinne von § 4 Absatz 2
CoronaVO vorlegt.

Das Problem: Der Impfnachweis in §4 Absatz 2 CoronaVO definiert einen
anderen Personenkreis, der als immunisiert gilt.

Konkrete Frage: Darf jetzt eine Person nach zwei Impfungen, wenn der Booster
noch nicht fällig ist, ohne Test rein?
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